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§ 172 StGB Fahrlässige Gefährdung
durch Kernenergie oder

ionisierende Strahlen
 StGB - Strafgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

1. (1)Wer die im § 171 mit Strafe bedrohte Handlung fahrlässig begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder

mit Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu bestrafen.

2. (2)Hat die Tat eine der im § 170 Abs. 2 genannten Folgen, so sind die dort angedrohten Strafen zu verhängen.

In Kraft seit 01.01.2016 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/171
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/170
file:///

	§ 172 StGB Fahrlässige Gefährdung durch Kernenergie oder ionisierende Strahlen
	StGB - Strafgesetzbuch


